
Sonderpreis  (gültig ab 01.01.2024)

netto brutto

Arbeitspreis/kWh 28,30 ct 33,68 ct

Grundpreis/Monat 12,60 € 14,99 €

STEUERN UND ABGABEN

Konzessionsabgabe 1,590 ct

KWKG-Umlage 0,275 ct

§ 17f EnWG Offshore-Netzumlage 0,656 ct

§ 18 AbLaV-Umlage 0,000 ct

§ 19 StromNEV-Umlage 0,403 ct

Stromsteuer 2,050 ct

Saldo aus Steuern und Abgaben 4,974 ct

ENTGELTE DES NETZBETREIBERS

Netzentgelt Arbeitspreis 7,470 ct

Netzentgelt Grundpreis/Jahr 60,00 €

ENTGELTE DES MESSSTELLENBETREIBERS

Messstellenbetrieb 9,04 €

SALDO DER EINFLIESSENDEN  
KOSTENBELASTUNGEN

Arbeitspreis/kWh 12,444 ct

Grundpreis/Jahr 69,04 €

RECHNERISCHER ANTEIL DES VERSORGERS  
FÜR BESCHAFFUNG UND VERTRIEB

Arbeitspreis/kWh 15,856 ct

Grundpreis/Jahr 82,16 €

Folgende Steuern, Abgaben, Kosten und Umlagen
sind in den Nettopreisen enthalten:

Erläuterung
Bruttopreise
Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet und beinhalten 19 % 
Umsatzsteuer. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Netto-
preisen multipliziert und anschließend wird die Umsatzsteuer in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe hinzugerechnet.

Moderne oder intelligente Messung:
Eine moderne Messeinrichtung (mME) ist ein digitaler Stromzähler, der den tatsäch-
lichen Stromverbrauch speichert und auf Wunsch Tages-, Wochen-, oder Monats- 
verbräuche anzeigt. Ein intelligentes Messsystem ist eine moderne Messeinrichtung, 
die mit einer Kommunikationseinheit (Smart-Meter-Gateway) verbunden ist. Über 
die Kommunikationseinheit werden die Messdaten fernausgelesen.

Grundpreis ohne Messeinrichtung: 
Der Messstellenbetreiber rechnet die Kosten für die Messeinrichtung direkt mit 
Ihnen ab.

Netznutzungsentgelt (Netzentgelt): 
Netzentgelte werden den Stromversorgern von den jeweiligen Netzbetreibern  
für die Benutzung ihrer Stromnetze und Zählereinrichtungen berechnet.

Konzessionsabgabe:
Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen
durch Versorgungsleitungen.

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG-Umlage): 
Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen.

Offshore-Netzumlage (§ 17f EnWG): 
Offshore-Windpark ist die Bezeichnung für Windparks, deren Fundamente in einiger 
Entfernung zur Küste in der See stehen. Seit 2013 wird eine neue Haftungsumlage für 
die Netzanbindung dieser Windparks wirksam.

Abschaltbare Lasten-Umlage (§ 18 AbLaV): 
Die Umlage für abschaltbare Lasten wird ab dem 01.01.2014 von Letztverbrauchern 
erhoben. Sie dient der Vergütung für Betreiber von Kraftwerken, welche zur  
Stabilisierung des Stromnetzes die Erhöhung oder Reduzierung ihrer Leistung  
mit den Übertragungsnetzbetreibern vereinbaren.
 
Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage): 
Energieintensive Industrieunternehmen, die jährlich mehr als 10 Mio. kWh  
Strom verbrauchen, sind seit dem 01.01.2012 von den Netzentgelten befreit.  
Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden bundesweit auf die  
Letztverbraucher umgelegt.

Beschaffung und Vertrieb:
Strompreisanteil für den Einkauf an der Strombörse, den Kundenservice und  
den Verkauf.

Stromsteuer: 
Die Stromsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die durch das Energiesteuergesetz  
geregelt wird.

Umsatzsteuer / MwSt. (19 %): 
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird für den gesamten Strompreis mit all  
seinen Bestandteilen erhoben.

Messstellenbetrieb:
Der Messstellenbetrieb umfasst alle Dienstleistungen und Maßnahmen rund um  
den Stromzähler. Dazu zählen Einbau, Betrieb und Wartung der Messstelle und  
ihrer Messeinrichtungen und Messsysteme sowie eichrechtskonforme Messung  
entnommener, verbrauchter und eingespeister Energie einschließlich der Mess- 
wertaufbereitung sowie form- und fristgerechte Datenübertragung.

Preisblatt 
SONDERPRODUKT | LEHRTE-ÖKOSTROM 

Bankverbindung  
Volksbank eG | BIC GENODEF1PAT 
IBAN DE25 2519 3331 7002 0000 00 
Sparkasse Hannover | BIC SPKHDE2HXXX  
IBAN DE66 2505 0180 1000 0045 05

Geschäftsführer Björn Sommerburg 
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Bürgermeister Frank Prüße 
Amtsgericht Hildesheim HRB-Nr. 35208 
Finanzamt Burgdorf Steuer-Nr. 16/200/00382 
USt-IdNr. DE115039854

Stadtwerke Lehrte GmbH 
  Germaniastraße 5 | 31275 Lehrte 
 05132 5005-0 |  05132 5005-16 
 info@stadtwerke-lehrte.de 
 stadtwerke-lehrte.de



Sonderpreis  (gültig ab 01.01.2023)

netto brutto

Arbeitspreis/kWh 58,81 ct 69,98 ct

Grundpreis/Monat 10,34 € 12,30 €

STEUERN UND ABGABEN

Konzessionsabgabe 1,590 ct

KWKG-Umlage 0,357 ct

§ 17f EnWG Offshore-Netzumlage 0,591 ct

§ 18 AbLaV-Umlage 0,000 ct

§ 19 StromNEV-Umlage 0,417 ct

Stromsteuer 2,050 ct

Saldo aus Steuern und Abgaben 5,005 ct

ENTGELTE DES NETZBETREIBERS

Netzentgelt Arbeitspreis 7,050 ct

Netzentgelt Grundpreis/Jahr 45,00 €

ENTGELTE DES MESSSTELLENBETREIBERS

Messstellenbetrieb 9,04 €

SALDO DER EINFLIESSENDEN  
KOSTENBELASTUNGEN

Arbeitspreis/kWh 12,055 ct

Grundpreis/Jahr 54,04 €

RECHNERISCHER ANTEIL DES VERSORGERS  
FÜR BESCHAFFUNG UND VERTRIEB

Arbeitspreis/kWh 46,755 ct

Grundpreis/Jahr 70,04 €

Folgende Steuern, Abgaben, Kosten und Umlagen
sind in den Nettopreisen enthalten:

Erläuterung
Bruttopreise
Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet und beinhalten 19 % 
Umsatzsteuer. Bei der Abrechnung werden die Verbrauchsdaten mit den Netto-
preisen multipliziert und anschließend wird die Umsatzsteuer in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe hinzugerechnet.

Moderne oder intelligente Messung:
Eine moderne Messeinrichtung (mME) ist ein digitaler Stromzähler, der den tatsäch-
lichen Stromverbrauch speichert und auf Wunsch Tages-, Wochen-, oder Monats- 
verbräuche anzeigt. Ein intelligentes Messsystem ist eine moderne Messeinrichtung, 
die mit einer Kommunikationseinheit (Smart-Meter-Gateway) verbunden ist. Über 
die Kommunikationseinheit werden die Messdaten fernausgelesen.

Grundpreis ohne Messeinrichtung: 
Der Messstellenbetreiber rechnet die Kosten für die Messeinrichtung direkt mit 
Ihnen ab.

Netznutzungsentgelt (Netzentgelt): 
Netzentgelte werden den Stromversorgern von den jeweiligen Netzbetreibern  
für die Benutzung ihrer Stromnetze und Zählereinrichtungen berechnet.

Konzessionsabgabe:
Entgelt an die Kommune für die Mitbenutzung von öffentlichen Verkehrswegen
durch Versorgungsleitungen.

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG-Umlage): 
Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen.

Offshore-Netzumlage (§ 17f EnWG): 
Offshore-Windpark ist die Bezeichnung für Windparks, deren Fundamente in einiger 
Entfernung zur Küste in der See stehen. Seit 2013 wird eine neue Haftungsumlage für 
die Netzanbindung dieser Windparks wirksam.

Abschaltbare Lasten-Umlage (§ 18 AbLaV): 
Die Umlage für abschaltbare Lasten wird ab dem 01.01.2014 von Letztverbrauchern 
erhoben. Sie dient der Vergütung für Betreiber von Kraftwerken, welche zur  
Stabilisierung des Stromnetzes die Erhöhung oder Reduzierung ihrer Leistung  
mit den Übertragungsnetzbetreibern vereinbaren.
 
Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage): 
Energieintensive Industrieunternehmen, die jährlich mehr als 10 Mio. kWh  
Strom verbrauchen, sind seit dem 01.01.2012 von den Netzentgelten befreit.  
Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden bundesweit auf die  
Letztverbraucher umgelegt.

Beschaffung und Vertrieb:
Strompreisanteil für den Einkauf an der Strombörse, den Kundenservice und  
den Verkauf.

Stromsteuer: 
Die Stromsteuer ist eine Verbrauchssteuer, die durch das Energiesteuergesetz  
geregelt wird.

Umsatzsteuer / MwSt. (19 %): 
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wird für den gesamten Strompreis mit all  
seinen Bestandteilen erhoben.

Messstellenbetrieb:
Der Messstellenbetrieb umfasst alle Dienstleistungen und Maßnahmen rund um  
den Stromzähler. Dazu zählen Einbau, Betrieb und Wartung der Messstelle und  
ihrer Messeinrichtungen und Messsysteme sowie eichrechtskonforme Messung  
entnommener, verbrauchter und eingespeister Energie einschließlich der Mess- 
wertaufbereitung sowie form- und fristgerechte Datenübertragung.

Preisblatt 
SONDERPRODUKT | LEHRTE-ÖKOSTROM 

Bankverbindung  
Volksbank eG | BIC GENODEF1PAT 
IBAN DE25 2519 3331 7002 0000 00 
Sparkasse Hannover | BIC SPKHDE2HXXX  
IBAN DE66 2505 0180 1000 0045 05

Geschäftsführer Björn Sommerburg 
Vorsitzender des Aufsichtsrates  
Bürgermeister Frank Prüße 
Amtsgericht Hildesheim HRB-Nr. 35208 
Finanzamt Burgdorf Steuer-Nr. 16/200/00382 
USt-IdNr. DE115039854

Stadtwerke Lehrte GmbH 
  Germaniastraße 5 | 31275 Lehrte 
 05132 5005-0 |  05132 5005-16 
 info@stadtwerke-lehrte.de 
 stadtwerke-lehrte.de




